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Robert Leubin f.
(1864-1922,)

Am 22. März 1922 starb nach kurzem Leiden

(Lungenembolie) in Hern Hubert Leubin, Vorstand der

Verwaltung der l'ensions- llilfs- und Krankenkassen

der schweizerischen Hundesbahnen. Her Verstorbene

gehörte dein Vorstande unserer Vereinigung seit ihrer

(triindung an und war durch seine versichorungstech-
nischen Arbeitmi im Inn- und Auslande wohlbekannt.
Aus Hasel gebürtig und dort erzogen, wollte er
ursprünglich Mechaniker werden und ging bei einem

Schlosser in die Lehre. Sinne Freude an der Mathematik

und Physik zog ihn weiter in den Hörsaal Kinheims
an der Hasler Universität, wo er sich das Lehrdiplom
für den Unterricht, an oberen SchuNtut'en erwarb.

Anfangs der 90er Jahre wurde er von Dr. Ch. Moser,
damals Mathematiker des Industriedepartements, als

Mitarbeiter an den umfangreichen versicherungsteeh-
nischen Unterlagen zum ersten Hntwurfe des

Hundesgesetzes für die eidgenössische Kranken- und

Unfallversicherung berufen. Im Juni 1894 erhielt Leubin vom
neuenburgisehen Staatsrat den Auftrag, über die Lage der
bedeutendem llilfs- und Sterbekassen des Kantons ein

technisches Gutachten auszuarbeiten. Ur entledigte sich

dieser Aufgabe in umfassender, gründlicher Weise.

Die technischen Hilanzen der untersuchten drei Kassen

wiesen erhebliche Fehlbeträge auf. Die Sanierung
bestand dann in der Frrichtung einer Caisse (lantonale
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d'assurance populairo durch das Gesotz vom 15. Mai
190(5. Leubin wurde ihr erster Direktor und blieb
stets ihr technischer Berater; im Geschäftsberichte
fies Jahres 1921 ehrte der Verwaltungsrat der Kasse
das Andenkon Leubins mit folgenden Worten: „nous
rappclerons que M. Leubin avait ete charge par le

Conseil d'Etat, en 1894, de faire une expertise
technique sur la situation financiere des societes de secours
mutuels les plus importantes du canton, qu'il s'aequitta
de cette tächo d'une manicro remarquable et que
c'est sur les bases inathematiques qu'il proposa quo
fut creee la Baisse cantonale d'assurance populaire
dont il devint le premier directum-. M. Lcubin quitta
cellc-ci ä la fin de 1901 pour occupor le poste important

de chef de la Baisse de pensions et de secours
du personnel des chomins de fer federaux, mais il

rosta son expert technique. II suivait avec interet la

marcho de notre Institution et eprouvait une vivo
satisfaction en constatant quo l'application des tarifs de

nos diverses combinaisons d'assurance — tarifs qui ötaiont

son oeuvre — oontribuait largcment ä donnor ä notre
Baisse les bases solides sur lesqucllos eile est, assise.

Dans l'iinportant travail do reorganisation de nos

prineipalos mutualitos neuchäteloises, M. Leubin fut
un des grands ouvriers de la premiere heure et il a

rendu ainsi au pays de precieux services. Nous lui
rendons cet hommagn bien merite et conserverons de

lui un affectucux souvenir."
Als Leubin auf Ende dos Jahres 1901 die Stelle

des Direktors der Nouenburger Kasse niederlegte, um

in Bern die Verwaltung der Bensions- und llilfskassu
für die Beamten und Angestellten der Bundesbahnen

zu leiten, galt es zunächst, die verschiedenen Einzelkassen

der Privatbahnen rechtlich und finanziell in
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eine einzige Anstalt, die jetzige Pensions- mid llilfs-
kasse dm' Bundosluilmen, zu vereinigen. Damit verband
sieh aber auch ein grosszügiges und schwieriges Banie-

rungswerk, die Festsetzung der notwendigen Durch-

schnittsbeitrüge und der Beitragsreserve. Feubin stellte
die Frgebnisse seiner Untersuchungen in der tretfliehen

versicherungstechnischen Orientierung vom Jahre IDO.'i,

verbunden mit einer Kombination der Kassenleistungen,
zusammen. Beine Berechnungen stellten erhebliche

Fehlbeträge zwischen den Verpflichtungen der Kasse

und den Beitragsbarwerten fest. Die Bereehnungsgrund-
lagen blieben aber, als zu pessimistische, nicht
unangefochten. Auf Wunsch der Bahnverwaltung wurde
eine besondere Nachprüfung vorgenommen, die in allen
wesentlichen Punkten dio Berechtigung des Ueubiuschen

{Standpunktes ergab. (Belinden über die Pensions- und

llilfskasse vom dt). November 1904.) Das Frgebnis
dieser Prüfung beruhigte indessen das Personal der
Bundesbahnen nicht. Fs verlangte, in der Voraussetzung,
dass die Invalidifiitswuhrseheinliehkeiton sich nicht nut
der Praxis deckten und dm- Mitgliedschaft verhältnismässig

höhere Verpflichtungen auterlegten, dass ferner
das Mitsprache- und Mitentschcidungsrecht des Personals

bei der Kassenverwaltuug nicht in hinreichendem Masse

gewährleistet seien, eine Gogenexpertisc. Der gedruckte
Bericht der Fxperten Prof. Dr. II. Graf in Bern und

Prof. Dr. W. \iltrido Pareto in Uausanne wurde binde

August 11)05 der Generaldirektion überreicht, die nun
ihrerseits die 1 lerren Prof. Dr. Bebstein und 1 )r.Helmertlin
beauftragte, das Gutachten Graf-Pareto einer Prüfung
zu unterziehen. Der Bericht Rebstoin-Bohaertlin erschien

im Februar l!)()t> und machte auf Grund sorgfältiger,
sachlicher Nachprüfung dem Stroit ein Faule. Fr stellte

die wissenschaftliche Flire Feuhins wieder her. Die
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nachfolgende Erfahrung gab übrigens seiner Voraussieht

recht, ja überholte sie. Loubin war nun um die

Beschaffung eigener statistischer Grundlagen aus der

Frfahrung der Bundesbahnen besorgt. Die Bilanz der
Pensionskasse per Fnde 1922 soll nach den neuen, von

Leubin aus dor Erfahrung der Bundesbahnen abgeleiteten,
vom Bundesrate genehmigten technischen Grundlagen
erstellt werden.

Leubin trat in der Öffentlichkeit wenig hervor;
sein bescheidenes Wesen fand Befriedigung in clor

vollen Hingabe an den Bundesdienst. Fr hatte das

Glück, in seiner Gattin eine ihm in inniger Liebe

ergebene, treu um ihn besorgte Gefährtin zu besitzen.

Oft beschäftigte er sich mit dem Gedanken des Rücktrittes

aus dem Bundesdienst; der Tod rief ihn verlier
aus Heissigor Arbeit ab. Den Mitgliedern der Vereinigung
wird der freundliche, frohnüitige Kollege stets in gutem
Andenken bleiben. /<'. '/'.


	Robert Leubin : 1864-1922

